	
	________________________

Vorname Name
________________________

Straße Hausnummer
________________________

PLZ Ort

	An

Justus – Liebig – Universität Gießen

Abteilung B 5.2

Ludwigstraße 23

35390 Gießen
	Gießen, den ___. ___. ______


Betr.: Widerspruch gegen Gebührenbescheid

Matrikelnummer: __________________________

Ihr Gebührenbescheid vom ___. ___. ______

per Einschreiben / Rückschein

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lege ich gegen Ihren Bescheid vom ___. ___. ______  betreffend Studienbeiträge

Widerspruch

ein. 

Der Widerspruch wird vorläufig wie folgt begründet:

Das Hessische Studienbeitragsgesetzes vom 16.10.2006 und damit auch der hierauf beruhende Gebührenbescheid ist nicht mit Art. 59 Abs. 1 der Hessischen Verfassung vereinbar. Nach Art. 59 Abs. 1 Hessische Verfassung ist der Unterricht an allen Hochschulen unentgeltlich. 

Zudem übersteigt die Gebühr meine finanziellen Möglichkeiten und die meiner Eltern. Eine Gebühr kann gemäß Art. 59 Abs. 1 S. 4 Hessische Landesverfassung aber in diesem Fall nicht erhoben werden.

Der Gebührenbescheid ist damit zurückzunehmen. 

Es wird gleichzeitig beantragt, die aufschiebende Wirkung meines Widerspruchs gemäß § 80 Abs. 4 VwGO binnen zwei Wochen anzuordnen. 

Weitere Begründung bleibt ausdrücklich vorbehalten. Sollte aus Ihrer Sicht weiterer Vortrag oder Beweismittel erforderlich sein, wird ausdrücklich um entsprechenden Hinweis gebeten.

Mit freundlichen Grüßen

____________________________________________
